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B e grün dung

zur vereinfachten ~nderung des Bebauungsplanes “Helgenberg“

in Haslach i.K.

Nach dem genehmigten und rechtsverbindlichen Bebauungsplan

“Helgenberg“ sind gemäß § 9 der Bebauungsvorschriften die

Garagen talseits in die Hauskörper mit einzubeziehen.

Infolge zwischenzeitlich aufgetretener Schwierigkeiten bei

der Errichtung talseitiger Garagen, hat der Gemeinderat auf

Antrag verschiedener betroffener Grundstückseigentümer am

14. März 1984 die Änderung des Bebauungsplanes “Helgenberg“

mit der Maßgabe beschlossen, daß die Bestimmung über die

Einbeziehung der Garagen in die Hauskörper auf der Talseite

(~ 9 Satz 2 der Bebauungsvorschriften vom 10.4.1979) entfallen

soll.

Diese Begründung wird der Bebauungsplanänderung beigefügt,

ohne deren Bestandteil zu sein.
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